
Informationen zur Stichwahl am 01.03.2026 
 
Ergänzend zu den Informationen zur vergangenen Hauptwahl vom 15.02.2026 gibt Kreiswahlleiterin 
Susann Kirst für die Stichwahl nachfolgende zusätzliche Informationen bekannt: 
 
• Wahl im Wahllokal 
Die Wahllokale sind am 01. März 2026 erneut von 8 bis 18 Uhr geöffnet.  
Wahlberechtigte erhalten keine neue Wahlbenachrichtigung. Die bereits übersandte 
Wahlbenachrichtigung kann erneut genutzt werden. Sollten Sie die Wahlbenachrichtigung nicht mehr 
haben, so ist das kein Problem, bitte nehmen Sie ein Ausweisdokument (Personalausweis, Reisepass 
o.ä.) mit in das Wahllokal und weisen sich dort beim Wahlvorstand aus. 
Falls Sie zur Stichwahl erstmalig wahlberechtigt sind, weil Sie z.B. in der Zeit vom 16. Februar bis 01. 
März 2026 Ihren 16. Geburtstag feiern, dann erhalten Sie automatisch Briefwahlunterlagen. Mit diesen 
Unterlagen können Sie auch im Wahllokal wählen. 
 
• Wahl per Briefwahl 
Wer für den ersten Wahlgang Briefwahl beantragt hat, erhält die Unterlagen für die Stichwahl 
automatisch, sofern kein gegenteiliger Wunsch geäußert wurde. Wenn Sie am 01.03.2026 im örtlichen 
Wahllokal Ihre Stimme abgeben wollen, ist das unter Vorlage des Wahlscheins (in Ihren 
Briefwahlunterlagen) möglich. 
 
Falls Sie erst zur Stichwahl wahlberechtigt sind, weil Sie z.B. in der Zeit vom 16. Februar bis 01. März 
2026 Ihren 16. Geburtstag feiern, dann erhalten Sie automatisch Briefwahlunterlagen. 
 
Auch zur Stichwahl ist die Beantragung von Briefwahl weiterhin möglich. Die Fristen und Hinweise der 
jeweiligen Gemeinden sind zu beachten. Bitte wenden Sie sich an die jeweiligen Bürgerbüros oder 
Einwohnermeldeämter. Bei persönlicher Abholung vor Ort können Briefwahlunterlagen in der Regel 
bis Freitag, 27. Februar 2026, ausgegeben werden. Die Wahl kann auch direkt vor Ort vorgenommen 
werden und die Unterlagen werden dann durch die Gemeinde sicher verwahrt und dann der 
Kreiswahlleiterin beim Landkreis Elbe- Elster zugeleitet.  
 
Der ausgefüllte Wahlbrief muss andernfalls rechtzeitig spätestens um 18 Uhr am Wahltag bei der 
Kreiswahlleitung eingehen. Er kann bis ca. 11 Uhr bei den zuständigen Wahlbehörden abgegeben oder 
eingeworfen werden. Am Mittag werden die Wahlbriefe letztmalig zur Kreiswahlleitung gebracht. Wer 
sicher gehen möchte, kann die Unterlagen am Sonntag bis 18 Uhr persönlich in den Briefkasten des 
Landkreises Elbe-Elster, Ludwig-Jahn-Straße 2 in Herzberg (Elster) einwerfen, dieser wird auch am 
Wahlsonntag regelmäßig geleert. 
Sofern Sie sich entscheiden, Ihre Wahlhandlung doch direkt am Wahltag im Wahllokal vorzunehmen, 
können Sie dies dort unter Vorlage des erteilten Wahlscheins erledigen. Bitte bringen Sie auch die 
weiteren Briefwahlunterlagen, die Sie erhalten haben mit, um eine ordnungsgemäße Vernichtung zu 
gewährleisten. 
 
• Auszählung und Ergebnispräsentation 
Nach Schließung der Wahllokale um 18 Uhr beginnt die öffentliche Auszählung der Stimmen in den 
205 Wahllokalen und bei den 11 Briefwahlvorständen. Die Ergebnisse werden an die Kreiswahlleitung 
übermittelt, die daraus das vorläufige Gesamtergebnis für den Landkreis ermittelt. 
Der Auswertungsverlauf sowie das vorläufige Ergebnis können online auf der Internetseite des 
Landkreises unter https://www.lkee.de verfolgt werden.  
 
Die Kreiswahlleiterin Susann Kirst und ihr Stellvertreter Michael Schulze sind am Wahltag in der 
Kreisverwaltung im Einsatz. Dort erfolgt auch die zentrale Auszählung der Briefwahl. Die 
Briefwahlvorstände treten am 01. März 2026 um 15:00 Uhr in der Grund- und Oberschule Herzberg 

https://www.lkee.de/


„Johannes Clajus“, Kaxdorfer Weg 16, 04916 Herzberg (Elster) zusammen. Zunächst werden die 
äußeren Wahlbriefe geöffnet und die Wahlscheine geprüft; ab 18 Uhr erfolgt die Auszählung der 
Stimmzettel. Beide Vorgänge sind öffentlich. 
 
• Wann ist eine der kandidierenden Personen gewählt? 
Gewählt ist, wer mehr als 50 Prozent der gültigen Stimmen erhält und zugleich mindestens 15 Prozent 
aller Wahlberechtigten hinter sich vereint (Quorum). 
 
• Feststellung des Wahlergebnisses 
Der Kreiswahlausschuss unter Vorsitz der Kreiswahlleiterin tritt am Mittwoch, d. 04. März 2026, um 15 
Uhr in der Kreisverwaltung des Landkreises Elbe-Elster, Ludwig-Jahn-Straße 2, 04916 Herzberg (Elster) 
zusammen und entscheidet über die Feststellung des endgültigen Wahlergebnisses der Stichwahl vom 
01. März 2026. Die Sitzung ist öffentlich. 
 
 


